
Menschen mit Behinderungen, die pro-
fessionell begleitet werden (müssen),
benötigen Begleitung und Betreuung in
hoher Qualität und für sie in ausrei-
chendem Maße. Darauf haben sie ein
Recht. Grundlage dafür war bislang die
Eingliederungshilfe im Bundessozial-
hilfegesetz.

Das Ende 2016 verabschiedete Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) wurde durch
die Große Koalition 2013 auf den Weg
gebracht. Im Koalitionsvertrag zwischen
CDU/CSU und SPD vom 27.11.2013
wurde die Absicht dargelegt, die Inhalte
der von der Bundesrepublik ratifizier-
ten UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) in deutsche Gesetze umzu-
setzen, die betroffenen Menschen aus
dem bisherigen „Fürsorgesystem“ heraus-
führen und die Eingliederungshilfe zu
einem „modernen Teilhaberecht“ wei-
terzuentwickeln (vgl. Koalitionsvertrag
2013, 95–111).

Die Verbesserungen für Menschen
mit Behinderungen durch das BTHG
sind grundsätzlich positiv zu werten.
Bei der Diskussion um Inklusion im
Rahmen der UN-BRK und des BTHG
muss mit WOHLFAHRT (2018) aller-
dings die Frage erlaubt sein, ob in einer
ausgrenzenden – exklusiven – Gesell-
schaft, wie wir sie in Deutschland haben,
Inklusion gesetzlich verordnet werden
kann. Unser Land ist durch Ausgren-
zung gegenüber denjenigen gekenn-
zeichnet, die am Rand stehen: Menschen
mit Behinderung, in Armut oder prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen Ste-
hende und Geflüchtete. In Bezug auf
Inklusion ist diese Problematik bereits
im Bereich der Bildung deutlich gewor-
den – Abbau von Förderschulen ohne
ausreichende und ausreichend qualifi-
zierte Lehrer(innen) in den Regelschu-
len. Wie soll das gehen?

Menschen, die professionell begleitet
werden (müssen), können gute Beglei-
tung nur von Fachleuten erhalten, die
selbst in ihren Arbeitsverhältnissen ge-
sund und zufrieden sind, Wertschät-
zung erfahren und tariflich anständig
bezahlt werden. Sie müssen selbstver-
ständlich in der Lage sein, Wertschät-
zung und Respekt gegenüber den Men-
schen zu zeigen, mit denen sie täglich
zu tun haben.

Diese positiven oder negativen Ar-
beitsbedingungen wirken also direkt
und indirekt auf die zu betreuenden
Menschen. Sie dringen umso stärker
durch, je empfindsamer diese sind – bei
Menschen mit schweren psychischen
Erkrankungen und mit Autismus oder
Verhaltensauffälligkeiten bei schwere-
ren geistigen Behinderungen. Arbeits-
klima und Arbeitsbelastungen sind somit
ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit.
Doch wie sieht die Realität aus? Der
Krankenstand in den Einrichtungen
und Diensten ist seit Jahren hoch. Auf
einen kurzen Nenner gebracht: Die Per-
sonalschlüssel und Gehälter in sozia-
len Arbeitsfeldern haben im Vergleich
mit anderen Branchen Tiefstwerte er-
reicht, Arbeitsbelastungen und Kran-
kenstände dagegen Höchstwerte. So ur-
teilte bereits 2012 der „Bielefelder Appell
gegen die Ökonomisierung sozialer Ar-
beitsfelder“ von den 22 Betriebsräten
und Mitarbeitendenvertretungen aus
Einrichtungen und Diensten in Biele-
feld, unterstützt von den Verbänden
mit inzwischen mehr als 1500 Interes-
senvertretungen (vgl. ZECHERT 2012;
JANßEN 2013; JANßEN 2016). Politisch
haben Einsparungen und Kostendämp-
fungen seit 25 Jahren Priorität. Die Fol-
ge ist überall Teilhabe im Rahmen des
wirtschaftlich Vertretbaren – wobei die
enge Begrenzung des „wirtschaftlich
Vertretbaren“ in Zeiten eines staatlichen
Schuldenverbots gern als „alternativlos“
dargestellt wird.1

Bringt das BTHG vor diesem Hinter-
grund den entscheidenden Richtungs-
wechsel für bessere Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten? „Gute Pflege setzt
qualifiziertes und motiviertes Personal
voraus. Wir setzen uns im Rahmen der
rechtlichen Möglichkeiten für Perso-
nalmindeststandards im Pflegebereich
ein“, so formulierte der Koalitionsver-
trag 2013 (Koalitionsvertrag 2013, 84).

Bei der Sichtung des Gesetzes und
einschlägiger Stellungnahmen dazu fällt
dagegen auf, dass lediglich punktuell
die zukünftige Arbeitssituation der Mit-
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|  KURZFASSUNG Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll auf der Grundlage der UN-
Behindertenrechtskonvention die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verbessern
und die Leistungen aus der „Fürsorge“ herauslösen. Auf der anderen Seite soll das Gesetz
„keine neue Ausgabendynamik“ auslösen. Der Artikel fasst die dazu wichtigen Passagen
des BTHG zusammen und weist auf die enge Verknüpfung von Teilhabe und den Arbeits-
bedingungen derjenigen hin, die professionell begleiten. Damit wird das BTHG in den
Zusammenhang einer neoliberalen Politik im Gesundheitswesen der letzten 25 Jahre
gestellt. Der Artikel schließt mit Forderungen, was für eine qualitativ gute, gesunde und
anständig bezahlte Arbeit in der Betreuung und Begleitung notwendig ist.

|  ABSTRACT Short Remark on the Bundesteilhabegesetz – How Are the Needs of
Employees Considered as They Face Increasing Work Intensification? The Bundes-
teilhabegesetz (BTHG), the German Federal Participation Act, should improve the participation
of persons with disabilities and isolate the services from „Fürsorge“ (public welfare) based
on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. On the other hand, this act
should not cause new “dynamics of spending”. The article summarizes the most important
passages of the BTGH and points out the close connections of participation and the work
conditions of those who professionally do care work. This puts the BTHG into context with
a neoliberal policy in health services of the last 25 years. The article concludes with demands
on what is necessary for high quality, healthy and decently paid work in care and support.

1 Unterschiedlich detaillierte Darstellungen finden sich bei JANßEN 2017a, JANßEN 2017b, JANßEN 2018

Zwischenruf zum 
Bundesteilhabegesetz
Wie werden die Bedarfe der Beschäftigten mit ihrer 
wachsenden Arbeitsverdichtung berücksichtigt?



arbeitenden in ambulanten und statio-
nären Arbeitsfeldern angesprochen wird.

Die für Beschäftigte wichtigen Ab-
schnitte des BTHG finden sich v. a. in 
§ 124 SGB IX. Dort findet sich in Abs. 1
die Wettbewerbsklausel, die Kosten einer
Einrichtung als wirtschaftlich angemes-
sen beschreibt, „wenn sie im Vergleich
mit der Vergütung vergleichbarer Leis-
tungserbringer im unteren Drittel liegt
(externer Vergleich)“ (Bundesteilhabe-
gesetz, 3273 f.). Verbände der Interes-
senvertretungen beschreiben die Aus-
wirkungen als Kellertreppeneffekt. Da-
mit ist die Einführung eines Kostensen-
kungswettlaufs der Einrichtungen und
des Wettbewerbs um den geringsten
Preis gemeint, nicht um die beste Qua-
lität: Je erfolgreicher die Einrichtun-
gen dabei sind, ihre Kosten ins untere
Drittel zu steuern, desto mehr sinkt der
Branchendurchschnitt und desto mehr
müssen sich die Einrichtungen beeilen,
erneut die Kosten zu senken. In Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, in
denen der Personalkostenanteil bei
mindestens 70 % liegt, wird die Wett-
bewerbsklausel einen enormen Druck 
zur Kostensenkung im Personalbereich
auslösen.

Die Qualifikation der Beschäftigten
wird ebenfalls an dieser Stelle ange-
sprochen (vgl. Bundesregierung 2016a,
81), wonach „eine dem Leistungsange-
bot entsprechende Anzahl an Fach-
und anderem Betreuungspersonal zu
beschäftigen“ (Bundesteilhabegesetz
2016, 3273) ist. Bislang wird in Einrich-
tungen, Diensten und Werkstätten in
hohem Maße Fachpersonal eingesetzt.
Der Hinweis im Gesetzentwurf auf
„anderes Betreuungspersonal“ lässt ver-
muten, dass der Gesetzgeber auf eine
anwachsende Zahl von Hilfskräften
setzt (vgl. Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft 2016, 2).

Außerdem ist eine Tariftreueregelung
aufgenommen, in der es heißt: „Die
Bezahlung tariflich vereinbarter Vergü-
tungen sowie entsprechender Vergü-
tungen nach kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen kann dabei nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden, soweit die
Vergütung aus diesem Grunde oberhalb
des unteren Drittel liegt“ (Bundesteil-
habegesetz 2016, 3273). Tarifvertrags-
löhne dürfen auch nach der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts wegen
Unwirtschaftlichkeit nicht abgelehnt
werden.2

Ist das eine Verbesserung für eine an-
ständige Bezahlung und gegen Personal-

abbau? Derzeit verdienen Krankenpfle-
gekräfte etwa 800,– € im Monat weni-
ger, als ebenfalls dreijährig ausgebildete
Kolleg(inn)en in der Industrie (BISPINCK
et al. 2012; ÖZ, BISPINCK 2009). Noch
2015 hat dagegen einer der Kostenträger
in Nordrhein-Westfalen für die Haus-
haltskonsolidierung 2016 bis 2019 als
Zielmaßnahme ausgegeben, „die Ent-
geltsteigerungen zu begrenzen, indem
die tariflichen Mehrbelastungen nicht
vollständig in die Entgelte übernommen
werden“ (Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe 2015a, 12). Im Mai 2015
stellte er dazu fest, auf diese Weise seit
2011 bereits 90 Millionen Euro einge-
spart zu haben (Landschaftsverband
Westfalen-Lippe 2015b, 6). 

Folgende Aspekte sind aus Sicht der
Interessenvertretungen im BTHG nicht
berücksichtigt und daher in den Ver-
handlungen der Landesrahmenverträge
zur Umsetzung des BTHG in den 16
Bundesländern einzufügen:

1. Eine gesetzlich verankerte, bedarfs-
und qualitätsorientierte Personalmin-
destbemessung;

2. eine ausreichende Finanzierung der
Einkommensbedingungen auf dem
Niveau des Tarifvertrags des öffentli-
chen Dienstes;

3. prekäre Beschäftigungsverhältnisse
wie Befristungen, Zwangsteilzeit oder
geringfügige Beschäftigungen sind zu
beenden;

4. die Eingliederungshilfe ist bedarfsge-
recht „auszufinanzieren“ (ver.di –
Bundesfachkommission Behinderten-
hilfe 2016) und nicht nur haushalts-
technisch ausgabeneutral;

5. die Vergütung für Leistungen in der
Eingliederungshilfe darf nicht einge-
froren werden, sondern muss konti-
nuierlich der Preissteigerung und der
Lohnentwicklung angepasst werden.

    Für finanzielle Festlegungen sind die
vom Bund bereitgestellten 5 Milliarden
Euro zu nutzen. Es bleibt keine Zeit!
Die Lösung der Probleme auf die Diens-
te und Einrichtungen zu schieben heißt,
das Gehaltsdumping weiter zu beför-
dern. Denn die finanziellen Rahmenbe-

dingungen bzw. ihre Begrenztheit durch
das im Gesetzgebungsprozess formulierte
Ziel, durch das BTHG dürfe „keine neue
Ausgabendynamik“ entstehen (u. a.
Bundesregierung 2016a, b; LÖSEKRUG-
MÖLLER 2016; ALBRECHT 2017),
ermöglichen heute kaum noch die Um-
setzung bedarfsgerechter Teilhabe mit
angemessenen Personalschlüsseln. Kon-
kret: Die Steuerpolitik des Bundes ist
im Zusammenhang mit der verfassungs-
rechtlichen Schuldenbremse der Län-
der direkt für knappe Finanzressourcen
v. a. der Kommunen verantwortlich.
Diese geben notgedrungen den Kosten-
druck an die Leistungserbringer der
Daseinsvorsorge weiter. Es ist absehbar,
wohin dies führt: Dies belegt der Zu-

stand der Pflege in Deutschland, der
Krankenstand und die Arbeitsverdich-
tung für viele Beschäftigte.

Die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung und die direkt daraus folgen-
den Bedarfe an die Begleitung sind
jedoch – wie auch die Krankenhausver-
sorgung oder die Altenpflege – Bestand-
teil der Daseinsvorsorge in einer der
reichsten Gesellschaften der Welt. Sie
dürfen nicht nach Kassenlage oder finan-
ziellen Prioritäten von Landesregierun-
gen eingeschränkt werden.
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| Online-Archiv für Abonnenten
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, die Bundesvereinigung Lebenshilfe erhält im August 2018 einen 
neuen Internetauftritt. In diesem Rahmen werden die Seiten und das Online-Archiv der Fachzeitschrift Teilhabe 
in den Monaten August und September neu strukturiert und umgestaltet. Unser Archiv wird Ihnen demnächst 
in anderer Form wieder zur Verfügung stehen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
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